
1) Wenn nur eine Person 
aktuell DL / LL / RL, 

muss die 
Ehrenzeichenkommission 
der Bundesebene in die 

Entscheidung 
eingebunden werden

(gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip). 
Antrag wird an diese 

gesandt und zusammen 
entschieden bzw. die 

Entscheidung übertragen.

Verfahren zum Ehrenzeichen der Diözesan-
und Landesverbände / Regionen der 

Kolpingjugend Deutschland

Mit Gremium Ohne Gremium

Der DV / LV / RV
richtet ein Gremium zur 

Entscheidung über 
Ehrenzeichen der jeweiligen 

Ebene ein 

Gremium

DL / LL / RL 
informieren

BL

Die DL / LL / RL
entscheidet über die 

Verleihung der Ehrenzeichen1

DL / LL / RL

Antragsstellung 
durch DL / KoJu 

vor Ort

Positive 
Entscheidung

Antragsstellung 
durch DL / KoJu 

vor Ort

Meldung / Bestellung 
Ehrenzeichen incl. Urkundentext 
+ Name des zeichnenden DL / LL 

/ RL

Positive 
Entscheidung

BL verschickt Ehrenzeichen und Urkunde mit freiem 
Feld für Unterschrift der Ebene sowie Rechnung 

über 20 € für Ehrenzeichen ans 
Diözesan-/Landesbüro

Verleihung Ehrenzeichen durch mind. 
ein DL / LL /RL - Mitglied

Musteranträge sind hier zu finden: LINK
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